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PSD3: EU-Kommission befürwortet  

Verlängerung des Surcharging-Verbots  

trotz Kritik
(mk) Das Bundeskartellamt (BKartA) hat sich in seiner Stel-

lungnahme zur öffentlichen Konsultation der überarbeite-

ten Zahlungsdiensterichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2366, 

„PSD2“) vom 2. August 2022 auf den Punkt Surcharging 

konzentriert.1 

In der gegenwärtig gültigen Fassung der PSD2 ist Surchar-

ging in Artikel 62 geregelt. Absatz (3) besagt, dass es dem 

Zahlungsempfänger nicht verwehrt werden darf, eine 

Surcharge zu verlangen. Allerdings beschränkt der gleiche 

Absatz die Höhe der Surcharge auf die Höhe der direkten 

Kosten der Zahlungsakzeptanz. Absatz (4) untersagt 

Surcharges bei Überweisungen, Lastschriften und Zah-

lungsinstrumenten, die unter die Interchange Fee Regulie-

rung (Verordnung (EU) 2015/751) fallen, also Zahlungskar-

ten. Zudem gibt Absatz (5) den Mitgliedstaaten das Recht, 

Surcharging zu verbieten oder einzuschränken. Von diesem 

Recht haben etliche Mitgliedsstaaten Gebrauch gemacht.  

De facto ist also das Recht von Zahlungsempfängern eine 

Surcharge zu erheben, stark eingeschränkt. Dies wird vom 

Bundeskartellamt kritisiert, vor allem mit Blick auf das 

Verbot von Surcharging bei den meisten kartenbasierten 

Zahlungen. Die Erlaubnis von Surcharging würde, so das 

Bundeskartellamt, den Wettbewerb fördern und zu niedri-

geren Kosten der Kartenakzeptanz führen. Allerdings soll-

ten die Surcharges „kostenbasiert“ sein, wie es Artikel 62(3) 

vorsieht. 

Konkret schlägt das Bundeskartellamt vor, Artikel 62(4) und 

(5) zu streichen, also die Ausnahmen von der Surcharging-

Erlaubnis.  

Wie sehr das Thema Surcharging dem BKartA am Herzen 

liegt zeigt sich auch an anderer Stelle. Am 23.1.2023 ver-

kündete das BKartA, dass es ein Verfahren gegen PayPal 

eingeleitet hat. PayPal wird vorgeworfen den Wettbewerb 

zu behindern und den Preiswettbewerb einzuschränken. 

Konkret geht es um die in den Nutzungsbedingungen von 

PayPal für Deutschland festgelegten „Regeln zu Aufschlä-

gen“ – also zu Vertragsklauseln, die Surcharging betreffen. 

 

 

Unser Kommentar: 

Das Thema Surcharging ist schon immer kontrovers 
diskutiert worden. Die meisten Kartenzahlungs-

Schemes sahen ein Verbot von Surcharging vor. Dies 

hatte zur Folge, dass ein Scheme, das seine Gebühren 

auf der Händlerseite erhöhte, relativ wenig zu befürch-
ten hatte. Denn die Auswahl des Zahlungsinstruments 

liegt meist bei den Karteninhabern. Diese zahlen in der 
Regel keine Transaktionsgebühren und können mög-

licherweise sogar Bonuspunkte oder sonstige Incenti-
ves erwerben. Dem Händler bleibt da nur als letztes Mit-

tel, überhaupt auf teure Brands zu verzichten. Eine 
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solche Entscheidung haben die Händler jedoch vielfach 
gescheut.   

 
Ein Verbot von Vertragsklauseln die Surcharging betref-

fen wurde deshalb schon frühzeitig erwogen, um den 
Händlern ein Mittel in die Hand zu geben, relativ teure 

Zahlungsarten für den Kunden unattraktiv zu machen 
und so den Preiswettbewerb zwischen den Schemes zu 

fördern.  
 

Die Europäische Kommission hat ein Verbot von No-
Surcharging-Regeln bereits in der ersten Zahlungsver-

kehrsrichtlinie (PSD1) vorgesehen. Allerdings sah die 
PSD1 genauso wie die PSD2 eine Opt-Out Option für die 

Mitgliedsländer vor. Diese Opt-Out Option spiegelte die 
Überzeugung der Kommission wider, dass ein Recht 

auf Surcharging die Marktmacht der Karten-Schemes 
nicht wirklich effektiv beschränken würde. Diese An-

sicht basierte auf den Ergebnissen von empirischen 
Studien, die zeigten, dass Surcharging kaum praktiziert 

wurde, selbst dort, wo es erlaubt war.2  
 

 

 Als Instrument gegen den Missbrauch von Markt-
macht hat man insgesamt der Surcharge-Möglichkeit 

nicht viel Effektivität zugemessen. Daher konzentrierte 
sich die EU-Kommission auf die Regulierung der Inter-

change-Gebühren. Dies war auch noch bei der PSD2 der 
Fall. Dort ging man dieser Logik folgend noch einen 

Schritt weiter und untersagte Surcharging bei den Kar-
tenzahlungen, die unter die Interchange Fee Regulie-

rung (IFR) fallen.  
 

Es gibt jedoch auch Stimmen, die Surcharging kritisch 
sehen. So zeigen einige theoretische Modelle, dass 

Surcharging es Händlern mit Marktmacht erlaubt, zu 
Lasten der Karteninhaber hohe Surcharges zu verlan-

gen.3  
 

Auch von Praktikern werden Einwände gebracht. Vor al-
lem in Branchen, in denen Transaktionen nicht mehr 

rückgängig gemacht werden können, etwa Taxifahrten 
oder Tanken, kann es vorkommen, dass Händler Ihre 

Kunden mit unerwartet hohen Surcharges „überra-
schen“. Dies ist vor allem dann zu befürchten, wenn es 

sich bei Kunden vermutlich um einmalige Käufer 

Thema „Surcharging“ 2009 – 2012: Auch im PaySys Report ein großes Thema 

 

(alle Ar�kel gibt es zum kostenfreien Downlaod unter www.paysys.de paysys-report/) 

 

Ausgabe Oktober 2012 

2. Surcharging: News from Australia and the UK 

Ausgabe Februar 2012 

4. UK government wants to restrict surcharging 

Ausgabe September/Oktober 2011 

1. Surcharging partly allowed in Denmark 

Ausgabe Juni/Juli 2011 

3. Surcharging rules included in Consumer Protection Directive 

Ausgabe Mai 2011 

3. Super-complaint“ against surcharching in the UK 

Ausgabe September 2010  

3. Surcharging criticized by UK consumer body 

Ausgabe Dezember 2009 

4. Surcharging: Ryanair loses in German court 

Ausgabe Juni 2009 

3. Germany allows no-surcharging rules 
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handelt, also zum Beispiel Tagestouristen. Solche Ge-

fahren sind von Konsumentenschützern angeprangert 
worden4 und auch die Regulatoren haben sie gesehen. 

Deshalb sind Regeln, die grundsätzlich Surcharging er-
möglichen, meist auch mit dem Zusatz verbunden, 

dass solche Surcharge-Gebühren nicht höher sein dür-
fen als die Gebühren, die ein Händler seinerseits an Zah-

lungsdienstleister zahlt. 

Dem Handel würde eine 

Möglichkeit gegeben, sich 

gegen hohe Gebühren zu 

wehren. 

Bei Surcharging gibt es also Risiken und Nebenwirkun-
gen zu beachten, während gleichzeitig der Nutzen lange 

Zeit als eher beschränkt angesehen wurde.  
 

Mittlerweile haben jedoch zwei Faktoren dazu geführt, 
dass das Thema Surcharging wieder auf der Agenda 

steht.  
 

Zum einen hat es seit der regulatorischen Absenkung 
der Interchange-Gebühren (IF) einen spürbaren Anstieg 

der Scheme Fees gegeben. So klagt der Handel vielfach 
darüber, dass der Rückgang der IF z.T. durch eine Erhö-

hung der Scheme-Gebühren neutralisiert worden ist. 

Hierauf verweist auch das Bundeskartellamt.  
 

Regulierung in Australien 
 

Zum anderen hat sich in Australien eine Surcharge-Re-
gulierung etabliert, die vielfach als Erfolg angesehen 

wird5 und die auch vom Bundeskartellamt als Positiv-
beispiel herangezogen wird.  

 
Das Australische Beispiel zeigt aber auch, dass eine Re-

gulierung von Surcharging keineswegs trivial ist, son-
dern etliche Details einbeziehen muss.6 Dazu gehört 

natürlich eine Festlegung der Kostenelemente, die bei 

einer „kostenbasierten“ Surcharge einbezogen werden 
können sowie eine Festlegung der Zahlungsverfahren, 

bei denen Surcharges zulässig sind.7 
 

Dann sind Fragen zu klären, ob Blending (einheitliches 
Aufgeld für verschiedene Zahlungsinstrumente) erlaubt 

sein soll (Australien: nicht erlaubt)8 und es muss gere-
gelt werden, wer für die Durchsetzung zuständig ist (in 

Australien ist es die Australian Competition and Consu-
mer Commission „ACCC“). Geregelt werden muss auch, 

wie die Kunden von einem Händler über Surcharges zu 
informieren sind. Schließlich ist zu erwägen, ob es für 

bestimmte Sektoren Sonderregeln geben soll; in Aust-
ralien ist dies zum Beispiel für das Taxigewerbe der Fall. 

 
Die Idee, Einschränkungen des Surcharging zu verbie-

ten und so Surcharging allgemein möglich zu machen, 
hat einen gewissen Charme. Den Zahlungsempfängern, 

d.h. insbesondere dem Handel würde eine Möglichkeit 
gegeben, sich gegen hohe Gebühren zu wehren. Gleich-

zeitig werden damit aber auch Missbrauchsmöglichkei-
ten geschaffen. Damit das ganze gut funktioniert, muss 

der regulative Rahmen gut ausbalanciert sein. 
 

Das führt schnell zu komplexen Regeln, Regeln die zu 
dem bestehenden regulatorischen Rahmen hinzukom-

men, der bereits sehr komplex ist. Da fragt sich, ob man 
nicht im Gegenzug auch Regeln abbauen kann.  

 

Surcharging-Erlaubnis statt IFR 
 

Wenn Interchange-Gebühren weniger wichtig gewor-
den sind und wenn der Handel sich via Surcharges ge-

gen hohe Gebühren wehren kann, dann stellt sich ei-
gentlich automatisch die Frage, ob die Interchange Fee 

Regulierung noch von Nöten ist.  
 

Natürlich könnten die Regulatoren auch noch einen 
“draufsatteln“ und jetzt zusätzlich die Scheme-Gebüh-

ren regulieren. Dann hätten wir eine Regulierung von 
 

• Interchange Fee 
• Surcharges 

• Scheme Fees 
 

Hätte das noch etwas mit Markt und Wettbewerb zu 
tun? Wohl kaum. Es wäre schön, wenn sich Wettbe-

werbsbehörden wie das Bundeskartellamt auch einmal 
in dieser Richtung aus dem Fenster lehnen würden und 

eine Abschaffung von Regulierungen forderten. Das 
würde nicht zuletzt auch dem Wettbewerb guttun!  
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PSD3 & PSR 
 

Bisher sieht es jedoch nicht danach aus, als ob die EU-
Kommission den Anregungen des Bundeskartellamts 

folgen würde.  
 

Art. 108 der PSD2 verlangt die Überprüfung der Ange-
messenheit und der Auswirkungen der aktuellen Rege-

lungen zum Surcharging festgelegt im Art. 62. Seit Feb-
ruar 2023 liegt die von VVA und CEPS durchgeführte 

Review-Studie zur PSD2 vor.9   

Der Review-Bericht emp-

fiehlt keine Änderungen 

des Art. 62. 

In dem Bericht ist Surcharging nur noch ein Randthema, 
das die Gemüter im Markt offensichtlich kaum noch er-

regt. Nach Ansicht der Berichterstatter erfüllen die bis-
herigen Regelungen offenbar ihr Ziel (weitere Harmoni-

sierung) und negative Auswirkungen sind nicht evident 
(S. 48).  

 
Bei einigen Marktteilnehmer ist Surcharging zwar noch 

ein Thema (S. 143). Das Surcharging-Verbot für Händler 
würde zu höheren Endpreisen führen, die alle Verbrau-

cher treffen würden. Auch würde das Verbot zu höheren 
Scheme Fees führen, eine logische Erklärung für diese 

These bleibt der Bericht allerdings schuldig.  

 

Da die sog. „Alternative Payment Methods“ nicht vom 
Verbot betroffen sind, sehen andere Teilnehmer einen 

Wettbewerbsnachteil für diese Zahlungsinstrumente. 
Es bleibt allerdings unklar, ob und in welchem Umfang 

in diesem Marktsegment Surcharging praktiziert wird. 
 

Der Review-Bericht empfiehlt daher keine Änderungen 
des Art. 62. Zur Erhöhung der Markttransparenz schlägt 

es allerdings eine Art Register vor, in dem die jeweiligen 
optionalen nationalen Regelungen gemäß Art. 62 (5) 

enthalten sind, die über das Surcharging-Verbot der 
PSD2 gemäß Art. 62 (4) hinausgehen.  

 
In dem neuen Vorschlag10 der Kommission für eine 

PSD3 bzw. PSR (Payment Services Regulation) ist die 
bisherige Regelung zum Surcharging (Art. 62) nun Be-

standteil der vorgeschlagenen PSR (Art. 28). Der Ent-
wurf zeigt nur geringfügige Änderungen gegenüber der 

bisherigen Regelung.  
 

Das Surcharging-Verbot bezog sich bislang nur auf 
Euro-Überweisungen und -Lastschriften. Das Verbot 

soll nun auch auf die entsprechenden Transaktionen 
ausgedehnt werden, die in nationalen Währungen der 

Mitgliedsstaaten erfolgen.  
 

Sie geht weiterhin davon aus, dass 95% der Kartenzah-
lungen vom Surcharging-Verbot betroffen sind.11 Sonst 

zeigt die Kommission sich zufrieden mit der bisherigen 

Regulierung: „Evidence gathered during the review of Di-

rective (EU) 2015/2366 shows that the current rules on 

charges are appropriate and had a positive impact” (Er-
wägungsgrund 48 der PSR).  
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“New Debit”- Boom 2022 in Deutschland?
(hg) Die Ergebnisse der jährlichen Händlerbefragung des EHI 

Retail Institute (EHI) sorgten im Mai 2023 für eine kleine 

Überraschung. Im stationären Einzelhandel (ohne Hotels, 

Restaurants, Tankstellen, T&E, E-Commerce usw.) soll sich 

der Umsatzanteil der Zahlungen mit den Debitkarten der in-

ternationalen Kartensysteme (ICS: Debit Mastercard, Visa 

Debit, V PAY und Maestro) in einem Jahr vervierfacht haben.  

Seit vielen Jahren melden die an der Umfrage beteiligten 

Händler einen fast gleichbleibenden Nischenanteil, schwan-

kend zwischen 0,8 und 1%. Der Umsatz soll sogar im Vorjahr 

2021 (3,3 Mrd. €) gegenüber 2020 (4,1 Mrd. €) rückläufig ge-

wesen sein, um dann 2022 raketenhaft auf 13,4 Mrd. € (Anteil 

2,9%) anzusteigen.  

Was ist da plötzlich los im deutschen Kartenmarkt? Haben 

Banken in dieser Periode massiv die Karten des deutschen 

Card Schemes „Girocard“ gegen „New Debit“ der ICS (Debit 

Mastercard und Visa Debit) ausgetauscht? Wurde 

Deutschland von österreichischen und niederländischen 

Touristen („heavy user“ von Maestro oder demnächst nach 

Migration Debit Mastercard) überrannt?  

Oder haben sogar die deutschen Konsumenten mit ihren co-

badged Debitkarten endlich den gelben Knopf am POS-Ter-

minal entdeckt? Mit dieser Taste kann man (dank der Inter-

change Fee Regulation 2015) das vom Händler voreinge-

stellte Brand „Girocard“ gegen ein Brand der ICS austau-

schen. 

In unserem Beitrag werden wir den „New Debit“-Markt in 

Deutschland etwas näher beleuchten und der Ursache für 

diese disruptive Entwicklung auf den Grund gehen. 

..  

 

 Unser Kommentar: 

Debit boomt. Zumindest im Euro-Raum ist der Anteil 

des Kartenumsatzes, der mit Debitkarten getätigt wird, 
von 60% (2014) auf 71,2% (2021) gestiegen. Siehe Gra-

phik 1. Die Covid-bedingten Lockdowns haben den 
Trend 2020 erheblich verstärkt. Der Anteil wäre noch 

höher, wenn man die Prepaid-Karten, die insbesondere 
In Italien populär sind, hinzuaddieren würde.  

 

Die Debitkarte ist das Kerngeschäft der nationalen Kar-
tensysteme (DCS). Bedingt durch die erhöhte Vorliebe 

für diese Kartenart konnten die DCS während der Covid-
Pandemie den Abwärtstrend ihrer Marktanteile in der 

EU (27) 2020 gegenüber den ICS erfolgreich auf 50% 
stabilisieren. Siehe unseren PaySys-Report Ausgabe 

10/2021.  
 

Von den ICS war bislang nur Visa traditionell stark auf 

Debitkarten fokussiert. In der EU (inkl. UK) waren ca. 
70% der Visa-Karten als Debitkarten herausgegeben 

(neue Zahlen liegen nicht vor). Mastercard hat mittler-
weile mit einem neuen Produkt „Debit Mastercard“ 

(DMC) nachgezogen.  

 
Außerdem haben die Schemes Mastercard und Visa an-

gekündigt, ihre bisherigen als Co-Badging genutzten 
Debitmarken Maestro und V PAY auslaufen zu lassen. 

Brand-mäßig ergibt sich nun ein klares Bild. In den sie-
ben EU-Mitgliedsstaaten mit nennenswerten DCS wer-

den nun Visa Debit und Debit Mastercard sowohl als co-
badged Marke für die DCS als auch „single-branded“ als 

Konkurrenzprodukt zu den jeweiligen Karten der DCS 
angeboten.  
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Graphik 1: Quelle: ECB Data Warehouse; Umsatz (ohne ATM) der von Payment Service Providers (PSP) mit 

Residenz im Euroraum ausgegeben Karten ergänzt um ELV-Umsatz mit Girocard in Deutschland. 

 

 

Folgen der IF-Regulation 
 
Die Senkung der Interchange Fees für Debitkarten auf 

0,2% (IFR 2015) führte insbesondere zu einer Senkung 
der IF der ICS-Debitkarten, da die IF der DCS bereits auf 

diesem Niveau oder darunter lagen. Als Folge dieser An-
gleichung zeigten Händler eine zunehmende Bereit-

schaft, die ICS-Karten zu akzeptieren. Damit sank oder 
verschwand in den meisten Ländern mit DCS die noch 

vor der IFR existierende Akzeptanzlücke zwischen den 
DCS und den ICS. 

 
Für die Issuer in den Mitgliedstaaten mit einem DCS 

stellt sich als Folge dieser Entwicklung die Frage, ob die 
Ausgabe einer co-badged Karte weiterhin sinnvoll ist. 

Mit einer single-branded Karte eines ICS wäre sowohl 

die inländische als auch die grenzüberschreitende 
(weltweite) Akzeptanz weiterhin gewährleistet. Je nach-

dem wie auf nationaler Ebene im jeweiligen DCS die 

Höhe der (inversen) Interchange Fees für ATM-Abhe-

bungen multilateral geregelt ist, könnte gegebenenfalls 
die Anwendung der relativ niedrigen IF der ICS für den 

Issuer zu einer Kostensenkung führen. Andererseits 
sind Issuer oft Miteigentümer des jeweiligen DCS, so 

dass ein opportunistisches Ausscheren aus der Ge-
meinschaft des DCS nicht nur den eigenen Vermögens-

wert reduziert, sondern auch als unsolidarisches Ver-
halten gewertet werden kann. 

 

Co-Badging ist rückgängig 
 
In einigen der sieben EU-Mitgliedsstaaten mit nennens-

werten DCS, wie z. B. Italien, Frankreich und Deutsch-
land sehen wir derzeit eine abnehmende Bedeutung 

des Co-Badging-Phänomens. Mehrere Issuer migrieren 

ihre herkömmlichen co-badged Kartenportfolios auf 
single branded ICS-Karten, wie Debit Mastercard oder 

Visa Debit.  



 2/23               2| “New Debit”- Boom 2022 in Deutschland? 8 

 

  © PaySys Consultancy GmbH 

  
Graphik 2: Marktanteile (2021) der Girocard und der ICS auf Basis der ausgegebenen Karten (in Mio.) der in 

Deutschland ansässigen Issuer; KF = Kreditfunktion (Quelle. PaySys-Kartenmarktstatistik) 
 

 

In Italien führte diese Strategie einiger wichtiger Issuer 
(darunter UniCredit und Intesa Sanpaolo) zu einer Ab-

nahme des Anteils der co-badged Karten (PagoBanco-
mat + ein ICS-brand) am Gesamtbestand der von italie-

nischen Issuern ausgegebenen Zahlungskarten, insbe-
sondere der co-badged Karten mit zwei Debit-Applikati-

onen. Die auf Kartengeschäft und Zahlungsverkehr spe-
zialisierte Unternehmensberatung CleverAdvice (Mai-

land) schätzt der Anteil der co-badged Karten 2022 nur 
noch auf ca. 30-32% gegenüber 45-47% vor fünf Jah-

ren.12  
 

Der gleiche Trend macht sich in Frankreich bemerkbar. 
Vor wenigen Jahren hat z. B. die französische Banken-

gruppe BPCE (ein Zusammenschluss von Sparkassen 
und Volksbanken13) angekündigt, ca. 40% der insge-

samt 14 Mio. Karten nicht länger co-badged mit dem 
DCS „Cartes Bancaires“, sondern als single-branded 

Visa-Karte herauszugeben. Im nächsten Jahr soll die-
ser Migrationsprozess rechtzeitig zu den olympischen 

Sommerspielen in Paris abgeschlossen sein. Der Anteil 

der co-badged Zahlungskarten am Gesamtbestand der 
Zahlungskarten in Frankreich betrug 2018 noch 86%. 

Seitdem ist der Anteil rückgängig. Die Unternehmens-
beratung Galitt14 schätzt bedingt durch den BPCE-Deal 

und durch die Kartenstrategie einiger Digitalbanken ei-
nen Anteil von nur noch 80% oder sogar weniger zum 

Ende 2022. 
 

Entwicklung in Deutschland 
 

Auch in Deutschland sinkt die Quote der co-badged 
Zahlungskarten. Die Anzahl der in der Regel co-badged 

ausgegebenen Girocards (DCS) stagniert auf ca. 100 
Mio., die single-badged Karten der ICS nehmen dage-

gen weiterhin zu (2021: +3%). In diesem Segment sehen 
wir eine Verschiebung der Gewichtung zugunsten der 

Debitkarten (2021: +34%) mit einem Gesamtbestand 
von 17,2 Mio. Karten (2020: 12,8 Mio.). Siehe Graphik 2.  

 
Das hohe Wachstum der Anzahl der ICS-Debitkarten 

der in Deutschland ansässigen Issuer ist die Folge 
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unterschiedlicher Produktstrategien, insbesondere der 

filiallosen Direkt- und Neobanken: 
 

• ICS-Debitkarte als (kostenlose) Primärkarte zum Gi-

rokonto; auf Wunsch co-badged Girocard als kos-
tenpflichtige Zweitkarte (z. B. DKB, ING) 

• ICS-Debitkarte only; keine Ausgabe der (co-badged) 
Girocard (z. B. Targobank, Santander, N26) 

• ICS-Debitkarte als optionale Zweitkarte zum Giro-
konto (neben der co-badged Girocard) oder als 

stand-alone-Produkt (z. B. Deutsche Bank, Commer-
zbank) 

• ICS-Debitkarte als neues „Prepaid“- Produkt ohne Gi-

rokontoanbindung (z. B. mehrere Sparkassen) 
 

Gegenüber einer Girocard bietet die ICS-Debitkarte ei-
nen entscheidenden Vorteil: Die Karte ist im E-Com-

merce einsetzbar. Die Nutzung im E-Commerce ist bei 
der Girocard bislang noch begrenzt auf ein bestimmtes 

Karteninhabersegment und Wallet (Sparkassenkunden 
via Apple Pay). 

Eine Vervierfachung des 

Umsatzes der ICS-Debit-

karten hat es im deut-

schen Einzelhandel 2022 

nicht gegeben. 

Das Wachstum dieser ICS-Debitkarten ist im deutschen 

Markt beachtlich. Die Anzahl der Karten (inkl. Prepaid) 
wird zum Ende 2022 auf ca. 25 Mio. geschätzt. Visa ver-

öffentlichte Mitte Mai 2023 eine aktuelle Zahl in Höhe 
von 14 Mio. Debitkarten. Diese ICS-Debitkarten sind 

kein neues Phänomen und machen sich schon seit ei-

nigen Jahren statistisch deutlich bemerkbar. 
 

„New debit“ ist demnach kein kometenhaftes Phäno-

men des Jahres 2022, wie die neuen EHI-Ergebnisse 
suggerieren. Bereits 2021 meldeten manche Netzbe-

treiber einen Debit-Anteil (gemessen am Umsatz) von 
ca. 30% am physischen POS sowohl für Visa als auch 

für Mastercard. Offensichtlich haben die 17 Mio. ICS-
Debitkarteninhaber 2021 einen großen Bogen um den 

von der EHI-Umfrage erfassten Einzelhandel gemacht, 
um dann im Jahr darauf – zusammen mit dazu gekom-

menen Karteninhabern - plötzlich dort aufzutauchen. 

Ein sehr unwahrscheinliches Ergebnis. 

 
 
Kurzfristige disruptive Änderungen in Zahlungsver-

kehrsstatistiken haben in der Regel zwei Ursachen: Be-
sondere externe Ereignisse, die die Zahlungsgewohn-

heiten schlagartig beeinflussen (wie Corona-Lock-
downs, Russland-Sanktionen usw.) oder – ganz banal 

– statistische Fehler, oft verursacht durch den befrag-
ten Dateninputgeber.  

 
Es ist davon auszugehen, dass viele befragte Einzel-

händler für das Jahr 2021 die Debitkartenumsätze der 
ICS-Karten versehentlich oder unwissend als Kreditkar-

tenumsätze deklariert haben. Aufgrund von Marktgege-
benheiten ist der angebliche Anstieg, um über 300% 

sonst nicht zu erklären. Eine Vervierfachung des Um-
satzes der ICS-Debitkarten hat es im Einzelhandel 2022 

nicht gegeben.  
 

Damit fällt auch ein weiteres überraschendes Ergebnis 
der EHI-Umfrage in sich zusammen. Der Umsatz mit 

Kreditkarten der ICS (ohne Debit) war laut EHI 2022 in 
absoluten Zahlen rückgängig (minus 1,3%)! Der Markt-

anteil verringerte sich von 9% (2021) auf 8,2%. Gleich-
zeitig melden Netzbetreiber hohe zweistellige Wachs-

tumsraten dieser Karten am physischen POS für das 



 2/23               2| “New Debit”- Boom 2022 in Deutschland? 10 

 

  © PaySys Consultancy GmbH 

 

 

betreffende Jahr. Der angebliche Rückgang des Kredit-
kartenumsatzes ist die einfache Folge davon, dass die 

EHI-Umfrage erst 2022 die ICS-Debitkarten nennens-
wert statistisch erfasst und erst jetzt aus dem Topf 

„Kreditkarten“ (vermutlich größtenteils) herausnimmt.  
 

Erst wenn man beide Töpfe (Kreditkarten und „Debit in-
ternational“) zusammennimmt, zeigt die EHI-Umfrage 

ein halbwegs realistisches Bild. Das Umsatzvolumen 
der ICS steigt um 23% und der Anteil an sämtlichen Zah-

lungsmitteln (inkl. Bargeld) steigt von 9,8 auf 11,1%.  
 

Auf Basis der Issuer-Daten der Bundesbank für deut-
sche Debitkarten betrug der Umsatz der ICS-Debitkar-

ten 2021 ca. 23,1 Mrd. €.15 Wenn man der Umsatz im 
Ausland und im E-Commerce abzieht, verbleiben ca. 

12,7 Mrd. € als Umsatz am physischen POS im Inland. 
Aufgrund des Anteils des Girocard-Umsatzes, der im 

Einzelhandel (ohne Tankstellen, T&E-Bereich usw.) 
stattfindet, betrug der ICS-Debit-Umsatz in diesem Seg-

ment ca. 9,1 Mrd. €. Siehe Graphik 3. In dem 2021-Er-
gebnis der EHI-Umfrage fehlt dieser ICS-Debit-Umsatz 

weitgehend. Der EHI meldet nur 3,3 Mrd. €, vorwiegend 
bestehend aus Umsatz ausländischer Debitkarten der 

ICS. 
 

Nach der gleichen Systematik kann der Umsatz im Ein-
zelhandel für das Jahr 2022 auf ca. 11,8 Mrd. € ge-

schätzt werden. Siehe Graphik 316 Dazu kommt noch 

der Umsatz ausländischer Debitkarten der Brands Mas-
tercard und Visa. Das EHI-Ergebnis in Höhe von 10,6 

Mrd. € (2022)17  ist damit vermutlich noch zu gering. 
Vermutlich landet weiterhin noch ein nicht geringer Um-

satz im Topf „Kreditkarten“.  
 

Diese Korrekturen haben gravierende Implikationen für 
die Schätzung der Wachstumsrate der ICS-Debitkarten-

Umsätze. Statt über 300% (EHI) wäre das Wachstum al-
lerdings „nur“ ca. 30%18. 

 

 

 

Pflicht zum Co-Badging? 
 

Als Reaktion auf die alarmierende Nachricht, dass der 
New-Debit-Umsatz sich im Einzelhandel innerhalb ei-

nes Jahres vervierfacht hat, forderte der Handelsver-
band Deutschland HDE noch am gleichen Tag politi-

sche Konsequenzen. Wenn Girocard-Transaktionen 
durch New Debit ersetzt werden, zahlt der Händler in 

der Regel höhere Kosten. Nicht nur die IF ist höher (Gi-
rocard ca. 0,17 vs. ICS-Debit 0,2%), sondern auch die 

Scheme Fees und Acquirer-Entgelte.  
 

Der HDE plädiert deshalb in seiner Pressemitteilung 
vom 10. Mai 2023 für eine „verpflichtende Co-Badging-

Lösung“. Jeder Issuer sollte zwei voneinander unabhän-
gige „Zahlverfahren“ auf einer Karte anbieten. Vermut-

lich zielt der HDE auf zwei unterschiedliche Brands und 
nicht auf die Co-Badge-Variante „Zahlungsanwendung“ 

ab (z. B. Debit- und Kreditfunktion auf einer Karte). Es 
bleibt unklar, ob der Gesetzgeber (Berlin oder Brüssel?) 

eingreifen soll oder ob man eine Selbstverpflichtung 
des Kreditgewerbes fordert. Wird die Verpflichtung nur 

für Debit- oder auch für Kreditkarten gefordert? 
 

Ich halte die Idee - abgesehen von der geringen Chance 
einer Umsetzung - für wenig zielführend. Die Aufhebung 

des Surcharging-Verbotes (siehe auch den ersten Bei-
trag in diesem Report) wäre ein effektiveres Mittel zum 

Wettbewerb statt irgendwelcher Verpflichtungen.  

 
Manche Glaskugel-Fans mögen diese Diskussion so-

wieso für völlig überflüssig halten. Kartenzahlungen 
seien auf dem Rückzug, in physischer Form sowieso. 

Bei einer Kartenzahlung mittels Handy habe sich das 
Co-Badging-Thema in der Regel erledigt.  

 
Demnächst würden wir - so die Hell- und Fernseher - 

statt Karte außerdem am POS vorwiegend Handy-ge-
triebene instant Account-to-Account-Zahlungen täti-

gen. In dieser neuen A2A-Welt heißt das neue Co-Bad-
ging demnach: EPI oder digitaler Euro.  

 

„New debit“ ist kein kometen-
haftes Phänomen des Jahres 
2022. 

Statt über 300% (EHI) wäre das 

Wachstum allerdings „nur“ ca. 

30%.
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Graphik 3 Zahlungsvolumen (nach Segmenten) der ICS-Debitkarten, die von in Deutschland 

ansässigen PSP herausgegeben werden. Das Gesamtvolumen 2022 ist auf Basis der ausge-

gebenen Karten geschätzt. 

 

 

Aber hier muss man erst einmal abwarten. Meine Fern-

prognose: In 10 Jahren wird die Kartenzahlung am POS-
Terminal weiterhin dominieren.19  

 
 

Marktanteil-Verlust für Girocard  
 

Zurück zum New Debit. Bedingt durch die Fokussierung 
der ICS Mastercard und Visa auf Debitkarten spüren die 

europäischen DCS in ihrem traditionellem Core Busi-

ness erheblichen Gegenwind.  
 

Im Segment „Debitkarten“ verliert der deutsche Platz-
hirsch Girocard seit 2014 gemessen am Issuer-Umsatz 

der von deutschen PSP herausgegebenen Debitkarten 

peu à peu, aber kontinuierlich Marktanteile. Der Anteil 

betrug 2014 noch 96%, 2021 dagegen 89%.20 Das Jahr 
2022 hat diesem Trend nichts entgegengesetzt.  

 
In dem nächsten PaySys-Report erscheint ein Bericht 

zu den neuen Marktanteilen der ICS und der DCS inner-
halb der EU. 
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Fußnoten 

 

1. https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Stellungnahmen_Opinion/Stellungnahme_PSD2.html;jsessio-
nid=F1445306BE8EF158FAB1B31ADB12D88E.2_cid362?nn=3591568 

2. IMA Market Development (2000): Study regarding the Effects of the Abolition of the Non-discrimination Rule in Sweden for European Commission Competi-
tion Directorate General, IMA Market Development AB, 29.2.2000. ITM Research (2000): The abolition of the no discrimination rule, survey conducted on 
behalf of the European Commission’s (EC) Directorate General Competition, Amsterdam. 

3. Wright, Julian, (2003): Optimal card payment systems, European Economic Review, Vol. 47, No. 2, 587-612. 
4. Siehe beispielsweise: „Super-complaint“ against surcharching in the UK, Paysys Report, Ausgabe Mai 2011. 
5. In einem Review von 2021 heißt es: „The Consultation Paper noted that the Bank and most stakeholders were of the view that the revised surcharging frame-

work put in place following the 2015–16 Review was functioning well.“ Siehe RBA: Review of Retail Payments Regulation – Conclusions Paper, October 2021 
(https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-retail-payments-regulation/conclusions-paper-202110/surcharging.html)  

6. Eine kurze Übersicht der Regelungen findet sich in ACCC: Card surcharges, 5 March 2023 (https://www.accc.gov.au/business/pricing/card-surcharges) 
7. Zum Beispiel wird Buy Now Pay Laster (BNPL) zur Zeit nicht einbezogen. Aber eine mögliche Einbeziehung wird untersucht. Siehe RBA: Review of Retail 

Payments Regulation – Conclusions Paper, October 2021. 
8. Aber ein einheitlicher Satz für verschiedene Verfahren ist nur möglich zum niedrigsten Satz der einbezogenen Verfahren. 
9. Siehe A study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2), FISMA/2021/OP/0002, 2023. 
10. Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf die „geleakten“ Versionen. Die amtliche Veröffentlichung soll erst Ende Juni 2023 erfolgen. 
11. Die Kommission übernimmt im Erwägungsgrund 48 ihre alte Schätzung von vor 10 Jahren (!), dass 95% der Kartenzahlungen in der EU von dem Surch-

arging-Verbot betroffen sind. Ob diese Zahl noch stimmt, ist eine berechtigte Frage. Vermutlich beträgt der Umfang der Kartenzahlungen in der EU, die 
nicht unter die Obergrenzen der IFR (Chapter II) fallen, eher 10% als 5%: Transaktionen der Kategorien „interregional“, Commercial Cards und Drei-Parteien 
Card Schemes. In der Praxis spielt es aber keine Rolle, da Händler erfahrungsgemäß nur selten die Surcharging-Option für diese Transaktionen nutzen. 

12. Auskunft von Marco Fava (Geschäftsführer von CleverAdvice) gegenüber dem Autor am 12. Juni 2023. 
13. Zusammenschluss der Groupe Banque Populaire und der Groupe Caisse d’Epargne (2009). 
14. Auskunft des Senior-Beraters Emmanuel Caron gegenüber dem Autor vom 16. Juni 2023. 
15. Die Differenz zum Girocard-Umsatz beträgt laut Bundesbank 2021 ca. 36,4 Mrd. €. Darin ist allerdings auch der Umsatz mit Maestro- und V PAY-Karten 

deutscher Karteninhaber im In- und Ausland enthalten. 
16. Eine genauere Schätzung ist erst möglich, wenn die Bundesbank ihre Zahlungsverkehrsdaten für 2022 veröffentlicht.  
17. Insgesamt meldet EHI für „Debit international“ ca. 13,4 Mrd. €, davon sind aber 2,8 Mrd. € Maestro und V PAY-Zahlungen in- und ausländischer Karten. 
18. Nur bezogen auf den Umsatz der von deutschen PSP herausgegebenen ICS-Debitkarten. 
19. Siehe auch Ewald Judt und Claudia Klausegger, Payment in zehn Jahren – kein Durchbruch für Instant Payments am POS, in: cards Karten cartes, Nr. 2 

(2023), S. 34-36. 
20. Quelle: Bundesbank-Zahlungsverkehrsstatistik. Auf Seite der Girocard wurde der ELV-Umsatz inkludiert, da dieser Kartenumsatz mit der Girocard getätigt 

wird. 
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Should you have any questions or comments please contact:  

Dr. Hugo Godschalk (hgodschalk@paysys.de) 

Dr. Malte Krueger (mkrueger@paysys.de) 

 

Please, send us your views to: 

paysys-report@paysys.de 
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